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LEHRPLAN DES AUFBAULEHRGANGES AN HANDELSAKADEMIEN 

I. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL 

Der Aufbaulehrgang an Handelsakademien hat die Aufgabe, Personen, die eine Handelsschule oder 
einen Vorbereitungslehrgang kaufmännischer Richtung erfolgreich abgeschlossen haben, gemäß § 65 und 
§ 75 Abs. 1 lit. b des Schulorganisationsgesetzes (SchOG) zum Bildungsziel der Handelsakademie zu 
führen. 

Im Übrigen findet das allgemeine Bildungsziel der Handelsakademie auf den Aufbaulehrgang 
Anwendung (siehe Anlage A1). 

II. ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (siehe Anlage A1). 

III. Unterrichtsprinzipien 

Wie im Lehrplan der Handelsakademie (siehe Anlage A1). 

IV. Stundentafel1 

(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 
    

A. 
Pflichtgegenstände  
 

Wochenstunden 
Jahrgang 

 Lehr-
ver-

pflich-
tungs-
gruppe 

  I. II. III. Summe  

A.1 Stammbereich
2
      

1. Persönlichkeit und Bildungskarriere    5  
1.1 Religion 1 1 1 3 (III) 
1.2 Business Behaviour 1 - 1 2 II 

2. Sprachen und Kommunikation    25  
2.1 Deutsch 3 3 2 8 (I) 
2.2 Englisch einschließlich 

Wirtschaftssprache 3 3 2 8 I 
2.3 Lebende Fremdsprache

3
  3 3 3 9 I 

                                                           

 

 

1 Die Stundentafel kann nach den Bestimmungen des V. Abschnittes schulautonom geändert werden. 

2 Die Pflichtgegenstände des Stammbereiches sind thematisch in Cluster gruppiert. 

3 In Amtsschriften ist die Bezeichnung der Fremdsprache anzuführen. 
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3. Entrepreneurship - Wirtschaft und 
Management 

 
  23  

3.1 Betriebswirtschaft 2 2 2 6 I 
3.2 Unternehmensrechnung

4
 3 2 2 7 I 

3.3 Business Training, Projektmanagement 
und Case Studies

4
 

 
- 

 
1 

 
1 

 
2 

 
I 

3.4 Wirtschaftsinformatik - 2 1 3 I 
3.5 Officemanagement und angewandte 

Informatik
4
 - 1 - 1 II 

3.6 Recht - - 2 2 III 
3.7 Volkswirtschaft - - 2 2 III 

4. Gesellschaft und Kultur    4  
4.1 Politische Bildung und Geschichte 

(Wirtschafts- und Sozialgeschichte) 1 1 - 2 III 
4.2 Internationale Wirtschafts- und 

Kulturräume 
 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
III 

5. Mathematik und 
Naturwissenschaften 

   20  

5.1 Mathematik und angewandte 
Mathematik 5 4 3 12 I 

5.2 Naturwissenschaften 3 3 - 6 III 
5.3 Technologie, Ökologie und Warenlehre - - 2 2 III 

Wochenstundenzahl Stammbereich 25 26 26 77  

A.2 Schulautonomer 
Erweiterungsbereich

5
 

   6  

2.1 Ausbildungsschwerpunkt
6 7

 2 2 2 6 I 
2.2 Seminar(e)

8
 - - - 0-12 I/III

9
 

                                                           

 

 

4 Mit Computerunterstützung. 

5 Schulautonome Festlegung gemäß den Bestimmungen des V. Abschnittes. 

6 In Amtsschriften ist die Bezeichnung des schulautonomen Ausbildungsschwerpunktes bzw. sind die schulautonom 

festgelegten Ausbildungsschwerpunkte anzuführen. 

7 Der Lehrstoff der im Abschnitt A.2 (Schulautonomer Erweiterungsbereich) angeführten wählbaren 

Ausbildungsschwerpunkte ist pro Jahrgang für jeweils zwei Wochenstunden konzipiert. 

8 In Amtsschriften ist das schulautonom festgelegte Seminar bzw. sind die schulautonom festgelegten Seminare 

anzuführen. 

9 Schulautonome Seminare mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt und Fremdsprachenseminare sind in 

Lehrverpflichtungsgruppe I, die übrigen Seminare in Lehrverpflichtungsgruppe III einzustufen. 


